


 

§4 Beendigung der Mitgliedschaft 

1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung von der Mitgliederliste oder 

Austritt aus dem Verein. 

2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Bei beschränkt 

Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, ist die Austrittserklärung auch von dem oder 

den gesetzlichen Vertretern zu unterschreiben. Die Austrittserklärung bedarf keiner 

Begründung. Der Austritt kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt werden, wobei eine 

Kündigungsfrist von drei Monaten einzuhalten ist. 

3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, 

wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Aufnahmegebühr, 

Mitgliedsbeiträgen oder von Umlagen in Rückstand ist. 

Die Streichung darf erst beschlossen werden, wenn nach der Absendung der zweiten Mahnung 

1 Monat verstrichen ist und in dieser Mahnung die Streichung angedroht wurde. 

Der Beschluss des Vorstandes über die Streichung ist dem Mitglied mitzuteilen. 

Die Zahlung der bis zum Bestand der Mitgliedschaft aufgelaufenen Mitgliedsbeiträge bzw. 

Umlagen wird dadurch nicht berührt. 

4) Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt, kann es 

durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. 

Vor der Beschlussfassung muss der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder 

schriftlichen Stellungnahme geben. Der Beschluss des Vorstandes ist schriftlich zu begründen 

und dem Mitglied zuzusenden. Gegen den Beschluss kann das Mitglied Berufung an die 

Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zugang des 

Beschlusses beim Vorstand einzulegen und zu begründen. Der Vorstand kann binnen eines 

Monats nach fristgemäßer Einlegung der Berufung eine Mitgliederversammlung einberufen, 

die abschließend über den Ausschluss entscheidet. 

5) Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch gegenüber dem 

Vereinsvermögen. 

 

§5 Mitgliedsbeiträge 

1) Bei der Aufnahme in den Verein ist eine Aufnahmegebühr zu zahlen. Außerdem werden von 

den Mitgliedern Jahresbeiträge erhoben. Zur Finanzierung besonderer Vorhaben oder zur 

Beseitigung finanzieller Schwierigkeiten des Vereins können Umlagen erhoben werden. 

2) Höhe und Fälligkeit von Aufnahmegebühr, Jahresbeiträgen und Umlagen werden von der 

Mitgliederversammlung festgesetzt. 

3) Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen und Umlagen befreit. 

4) Der Vorstand kann in begründeten Fällen Gebühren, Beiträge und Umlagen ganz oder 

teilweise erlassen oder stunden. Bei Ortswechsel sind die Beiträge und Umlagen zu erlassen. 

 

§6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

1) Die Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen und Anlagen des Vereins nach Maßgabe der 

Satzung und der von Vereinsorganen gefassten Beschlüsse oder getroffenen Anordnungen zu 

benutzen und an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 

2) Die Mitglieder haben im Rahmen der Betätigung in ihrem Verein die erlassenen Sport- und 

Hausordnungen zu beachten. 



 

§7 Organe des Vereins 

 Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand und die Ausschüsse. 

 

 

§8 Vorstand 

1) Der Vorstand des Vereins besteht aus einem 1. und 2. Vorsitzenden, dem Kassenwart, dem 

Schriftführer und Pressewart, dem Sportwart, dem Jugendwart sowie zwei drei Beisitzern. 

2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstandes 

vertreten. Rechtshandlungen und Urkunden, die den Verein zu vermögensrechtlichen 

Leistungen von mehr als Euro 3.000,00 verpflichten, sind unter dem Namen des Vereins von 

mindestens drei weiteren Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen. 

 

§9 Zuständigkeit des Vorstandes 

1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die 

Satzung der Mitgliederversammlung übertragen sind. 

Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der 

Tagesordnung. 

b) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung. 

c) Vorbereitung und Aufstellung des Haushaltsplanes für das Geschäftsjahr, 

Buchführung, Erstellung des Jahresberichtes. 

d) Erlass von Sport-, Spiel- und Hausordnungen, die nicht Bestandteil der Satzung sind. 

e) Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern. 

f) Beschlussfassung über die Streichung von Mitgliedern. 

 

2) In allen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung soll der Vorstand eine Beschlussfassung 

der Mitgliederversammlung herbeiführen. 

 

§10 Wahl und Amtsdauer des Vorstands  

1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren, gerechnet 

von der Wahl an, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Wahl des neuen Vorstandes im Amt. Zu 

Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins gewählt werden. Mit der Beendigung 

der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt eines Vorstandsmitgliedes. 

2) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so kann der Vorstand für die restliche 

Amtszeit des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen. 

 

§11 Satzungen und Beschlüsse des Vorstandes 

1) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 

stellvertretenden Vorsitzenden, einberufen werden. Die Tagesordnung braucht nicht 

angekündigt werden. Eine Einberufungsfrist von einer Woche muss eingehalten werden. 

2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 

Bei der Beschlussfassung entscheidet der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmgleichheit 

entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die Stimme des 

stellvertretenden Vorsitzenden.  






